










ein Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder einen diesbezüglichen An
trag schriftlich an einen der Vorsitzenden richtet, einzuberufen. Einladungen 
zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ergehen durch den Vorstand 
schriftlich durch Bekanntgabe im Amtsblatt der Gemeinde Gailingen mindes
tens 10 Tage vor dem Termin unter Angabe der Tagesordnung. Über die au
ßerordentliche Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen. Absatz (3) 
gilt sinngemäß. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig. Den Vorsitz führt der 1. oder 2. Vorsitzende. Alle
anwesenden Mitglieder sind mit einer Stimme stimmberechtigt.

(7) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stimmenmehr
heit gefasst. Unter einfacher Stimmenmehrheit ist eine Mehrheit zu verstehen,
die eine Stimme mehr beträgt, als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim
men. Stimmenthaltungen werden als nicht abgegebene Stimmen gewertet,
ebenso ungültige Stimmen und bei Abstimmung mit Stimmzetteln, unbeschrif
tete Stimmzettel. Bei Stimmengleichheit entscheidet eine Stichabstimmung.
Eine zweimalige Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(8) Zwei Drittel Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ist erforderlich bei
Beschlüssen über:
a) Satzungsänderungen
b) Auflösung des Vereins

(9) Die Wahlen erfolgen in geheimer Abstimmung. Die Mitgliederversammlung
kann einstimmig beschließen, eine Wahl durch Handzeichen durchzuführen.
Über Anträge kann mit Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Stimmbe
rechtigten auch durch Handzeichen entschieden werden.

§ 8 Rechnungslegung

(1) Die Kasse und das Vereinsvermögen werden vom Kassierer verwaltet. Die
Rechnungslegung erfolgt jährlich.

(2) Die Verfügungsberechtigung (Zeichnungsrecht) über die Vereinskonten liegt
beim 1. und 2. Vorsitzenden. Sie erteilen dem Kassier Kontovollmacht. Bei
Verfügung von Einzelbeträgen bis 500 € benötigt der Kassierer keine Zustim
mung. Für höhere Beträge bedarf es der Zustimmung des 1. oder 2. Vorsit
zenden.

(3) Zwei Kassenprüfer sind von der Mitgliederversammlung für jeweils 2 Jahre zu
wählen. Diese haben die Aufgabe, das jeweils zurückliegende Geschäftsjahr
des Vereins buchhalterisch zu prüfen, wobei ihnen zur Prüfung sämtliche Un
terlagen des Vereins, Rechnungen, Bankauszüge und dergleichen zur Verfü
gung zu stellen sind. Die Kassenprüfung muss vor der jährlichen Mitglieder
versammlung abgeschlossen sein.






